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Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

 
vom 16.06.2016 
 
Beginn: 18:00 Uhr Schluss: 19:20 Uhr 
 
  
Anwesend: 
Vorsitzender 
 Herr Bürgermeister Achim Deinet  
CDU-Fraktion 
 Herr Norbert Bader  
 Herr Gerhard Delle  
 Herr Peter Vollmer  
 Herr Norbert Westhäußer  
FUB/BL-Fraktion 
 Herr Alexander Eisele  
 Herr Jürgen Falkenstein  
 Herr Rainer Härle  
 Herr Thomas Oberhaus  
 Herr Hans Steyer  
FWV-Fraktion 
 Herr Wolfgang Dangel  
 Herr Thomas Maier  
 Herr Frank Spähn  
 Frau Angelika Wiedmer  
Ortsvorsteher 
 Herr Stefan Koch  
 Herr Karl-Anton König  
Protokollführer 
 Herr Hans Walser  
Verwaltung 
 Herr Günter Bechinka  
 Herr Siegfried Gnann  
 Herr Carsten Kubot  
 Herr Andreas Mutter  
 
 
   Nach Eröffnung der Verhandlung stellt der Vorsitzende fest, dass zu der 

heutigen Sitzung durch Ladung vom 07.06.2016 ordnungsgemäß 
eingeladen worden ist; Zeit, Ort und Tagesordnung für den öffentlichen 
Teil der Sitzung am 09.06.2016 ortsüblich bekanntgegeben worden sind; 

   das Kollegium beschlussfähig ist, weil 13 Mitglieder anwesend sind. 
 
Abwesend: 
fraktionslos 
 Frau Susanne Diesch entschuldigt 
CDU-Fraktion 
 Herr Albert Daiber entschuldigt 
 Herr Franz Frick entschuldigt 
FUB/BL-Fraktion 
 Frau Carmen Britsch entschuldigt 
 Herr Roland Eisele entschuldigt (Urlaub) 
FWV-Fraktion 
 Herr Frank Landthaler entschuldigt 
Ortsvorsteher 
 Herr Guido Klaiber entschuldigt 
 
Als Urkundspersonen wurden ernannt: Bürgermeister Deinet   
         Stadtoberinspektor Walser   
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Außerdem anwesend: 

 
 
Hierauf wurde in die Beratung der auf der Tagesordnung stehenden Beratungsgegenstände 
eingetreten und beschlossen: 
 

 

Öffentlich: 
 
 1.   Begrüßung und Anfragen aus der Bürgerschaft 
  
 2.   Baugesuche 
  
 2.1   Bauantrag zum Umbau des Ladens im Erdgeschoss zu einer Wohnung auf 

Flst. 173/3, Biberacher Straße 7 in Bad Schussenried 
  
 3.   Offene Jugendarbeit 

a) Festlegung des Beauftragungsumfangs Haus Nazareth 
b) Beschluss 

  
 4.   Änderung der Hauptsatzung 
  
 5.   Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

die Kinderbetreuungseinrichtungen 
4. Änderung 

  
 6.   Einziehung des Weges Flst. 643, Gemarkung Reichenbach 

a) Abwägung der Einwendungen 
b) Beschluss über die Einziehung 

  
 7.   Feststellung der Jahresrechnung 2015 des Eigenbetriebs 

Wasserversorgung 
a) Beratung 
b) Beschlussfassung 

  
 8.   Aufhebung des Sperrvermerks für den Straßenunterhalt 
  
 9.   Bekanntgaben und Verschiedenes 
  
 10.   Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
  
 11.   Anfragen aus dem Gemeinderat 
  
 12.   Anfragen aus der Bürgerschaft 
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öffentlich! 

§ 1  
 

Begrüßung und Anfragen aus der Bürgerschaft 
 
Bürgermeister Deinet eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden recht herzlich, darunter auch 
Frau Bölstler von der Schwäbischen Zeitung. 
Er stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen wurde und das Kollegium beschlussfähig ist. 
 
 
Danach gratuliert er den Stadträten A. Eisele und Frick nachträglich zum Geburtstag. Ganz besonders 
gratuliert er Stadtrat Frick, der am 03.06.2016 seinen 50. Geburtstag feiern konnte.  
 
 
 
 
 
Anfragen aus der Bürgerschaft 
Ein Jugendlicher fragt nach, warum der Verein “Summer-Bounce” keine Unterstützung erhalten habe. 
Bürgermeister Deinet teilt mit, dass die Gründe dem Vorstand des Vereins erläutert wurden. 
Für künftige Investitionen könne ein Zuschuss im Rahmen des Bürgerbudgets bis zu einem 
Höchstbetrag von 5.000 € beantragt werden, wobei die Richtlinien zu beachten seien. 
Auch wurde Gebührenfreiheit für den Platz in Aussicht gestellt. Ferner wurde angeboten, Material 
auszuleihen. 
Mehr ist aus Wettbewerbsgründen und gewerberechtlichen Gründen nicht machbar. 
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öffentlich! 

§ 2  
 

Baugesuche 
 
Es liegt ein Bauantrag vor. 
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öffentlich! 

§ 2.1  
 

Bauantrag zum Umbau des Ladens im Erdgeschoss zu einer Wohnung auf Flst. 173/3, 
Biberacher Straße 7 in Bad Schussenried 
 
 
Bauamtsleiter Gnann erläutert den Bauantrag. 
 
Es ist kein Bebauungsplan vorhanden.  
 
Das Baugrundstück befindet sich innerhalb des Sanierungsgebiets „Südl. Kloster“. Der Technische 
Ausschuss hat in der Sitzung am 02.06.2016 den Bauantrag zur Beratung an den Gemeinderat 
verwiesen.  
 

 
 
 
Nach kurzer Aussprache schlägt Bürgermeister Deinet vor, den Beschlussvorschlag zu ergänzen, 
danach ergeht 
 
bei 11 Ja- Stimmen, keiner Gegenstimme und 3 Enthaltungen 
 

folgender Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Bauantrag zum Umbau des Ladens im Erdgeschoss zu einer 
Wohnung auf Flst. 173/3, Biberacher Straße 7 in Bad Schussenried abzulehnen, da die Ladenfläche 
erhalten bleiben soll. 
Mit dem Bauherrn sind diesbezüglich Gespräche zu führen bzw. weiter zu führen.  
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öffentlich! 

§ 3  
 

Offene Jugendarbeit 
a) Festlegung des Beauftragungsumfangs Haus Nazareth 
b) Beschluss 
 
 
Der Gemeinderat hat am 21.04.2016 beschlossen, das Haus Nazareth mit der Schulsozialarbeit und 
der offenen Jugendarbeit zu beauftragen. In Bezug auf die Übernahme der Schulsozialarbeit wurden 
bereits mehrere Gespräche mit dem Haus Nazareth geführt. Die Vorarbeiten zur Übernahme der 
Schulsozialarbeit zum 01.09.2016 sind im Laufen.  
 
Herr Poußet vom Haus Nazareth hat erklärt, dass er mit dem Umfang von 0,5 Stellen bei der offenen 
Jugendarbeit keine qualitative Arbeit abliefern kann. Er hat der Verwaltung gegenüber erklärt, dass 
mindestens ein Beschäftigungsumfang von 1,0 Stellen für die erwartenden Leistungen erforderlich 
sein wird.  
 
Es findet am Freitag, 10.06.2016 ein Gespräch mit den Vertretern des Hauses Nazareth über die 
offene Jugendarbeit statt. 
 
 
 
Hauptamtsleiter Bechinka erläutert den Sachverhalt. 
Er berichtet, dass am 16.06.2016 ein weiteres Gespräch mit dem Haus Nazareth und den Schulleitern 
stattgefunden habe. Dabei wurde vereinbart, dass einmal im Jahr ein Treffen stattfindet, wobei über 
die geleistete Arbeit nach dem Ende des Schuljahres ein Rechenschaftsbericht abgelegt wird. Im 
Gemeinderat wird dann der Bericht vorgelegt. 
Ferner wurde darüber Einigkeit erzielt, die für die Stadt Bad Schussenried eine qualitativ 
hochstehende Jugendarbeit gewährleistet, jedoch mit Mehrkosten verbunden sind. Sobald das Haus 
Nazareth das erforderliche Personal gefunden hat, werden die neuen Mitarbeiter des Hauses 
Nazareth, welche in der Jugendarbeit bei der Stadt Bad Schussenried tätig sind, dem Gemeinderat 
voraussichtlich im Oktober vorgestellt werden. 
 
Auf Nachfrage erklärt Hauptamtsleiter Bechinka, dass der Sozialarbeiter, Herr Nessensohn nur bereit 
war, weiter zu arbeiten, wenn eine Einstellung über das Haus Nazareth erfolgt. 
Die Abstimmungsgespräche sind erfolgt. Herr Nessensohn wird vom Haus Nazareth angestellt. 
 
 
Übereinstimmend wird dem Vorhaben zugestimmt und man vereinbart abzuwarten, wie sich die Dinge 
entwickeln. 
  

 
 
 



Stadt Bad Schussenried Seite 7 

Niederschrift über die 

Verhandlungen und Beschlüsse 

des Gemeinderates 

Verhandelt mit dem Gemeinderat am 16.06.2016 

Anwesend: Der Bürgermeister und 13 Stadträte, Normalzahl: 19 

Beurlaubt:                siehe Seite 1 

Außerdem anwesend: 

 
öffentlich! 

§ 4  
 

Änderung der Hauptsatzung 
 
In der vergangenen Gemeinderatssitzung hat der Gemeinderat die Betriebssatzungen der 
Eigenbetriebe Städtische Wasserversorgung, Städtische Abwasserbeseitigung, Städtischer 
Baubetriebshof und Tourist-Information beschlossen. 
 
In der Ausgabe des Schussenbotens vom 20.05.2016 und 27.05.2016 wurden die Betriebssatzungen 
veröffentlicht und traten einen Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.  
 
Die vorgenommenen Änderungen der Betriebssatzungen machen es notwendig die Hauptsatzung 
entsprechend anzupassen. In einer vorgelegten Synopse wurden die Auszüge der betreffenden 
Änderungen in der Hauptsatzung dargestellt. 
 
Stellv. Hauptamtsleiter Mutter erläutert die Änderungen und verweist auf die neue Fassung der 
Hauptsatzung. 
Stadtrat Vollmer vermisst eine Regelung in welchem Rahmen Beschlüsse zu fassen sind. Er möchte 
eine Klarstellung, dass Beschlüsse nur mit den bereit gestellten Mitteln, im Rahmen des 
Haushaltsplanes zu beschließen sind. 
 
Bürgermeister Deinet schlägt vor, die Änderungen der Hauptsatzung zu beschließen und dann die 
CDU-Fraktion ihren Antrag bis zur nächsten Ältestenratsitzung konkretisiert und dieser dann dort 
beraten wird. 
 
Die Besetzung des Betriebsausschuss Tourist Info wird in der Juli-Sitzung geregelt. 
 
 
Nach kurzer Aussprache wird so verfahren. 
 
 

 
 
 
Es ergeht folgender 

einstimmiger Beschluss: 
 
Die Änderung der Hauptsatzung wird wie vorgeschlagen beschlossen. 
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Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der 
Stadt Bad Schussenried am 16.06.2016 folgende Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
beschlossen: 
 

   § 1 
Änderung 
 

1. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet: 
 
1.1 Ausschuss für Personal- und Gleichstellungsfragen 
1.2 Technischer Ausschuss 
1.3 Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Tourist-Information 
 
2. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
Der Technische Ausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 8 weiteren 
Mitgliedern des Gemeinderates. Die Angelegenheiten der Eigenbetriebe Städtische 
Wasserversorgung, Städtische Abwasserbeseitigung und Städtischer Baubetriebshof werden gemäß 
den Betriebssatzungen der Eigenbetriebe vom Technischen Ausschuss beraten und entschieden 
soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. 
 
3. § 4 Abs. 4 wird zu Abs. 5. 
 
4. § 4 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 
 
Der Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Tourist-Information besteht aus dem Bürgermeister als 
Vorsitzenden und 5 weiteren Mitgliedern des Gemeinderats. Die Angelegenheiten des Eigenbetriebs 
Tourist-Information werden von diesem Betriebsausschuss gemäß der Betriebssatzung der Tourist-
Information beraten und entschieden soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. 
 
5. § 8 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Der Geschäftskreis des Technischen Ausschusses umfasst folgende Aufgabengebiete: 
 
1.1 Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, Vermessung) 
1.2 Versorgung und Entsorgung 
1.3 Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Straßen, Bauhof, Fuhrpark 
1.4 Verkehrswesen 
1.5 Feuerlöschwesen und Zivilschutz 
1.6 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten 
1.7 Technische Verwaltung städtischer Gebäude 
1.8 Sport-, Spiel, Bade-, Freizeiteinrichtungen, Park- und Gartenanlagen 
1.9 Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung 
1.10 Stadtsanierung 
1.11 Stadtplanung 
1.12 Angelegenheiten des Eigenbetriebs Städtische Wasserversorgung 
1.13 Angelegenheiten des Eigenbetriebs Städtische Abwasserbeseitigung 
1.14 Angelegenheiten des Eigenbetriebs Städtischer Baubetriebshof 
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  § 2 
Inkrafttreten 
 

Diese Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
Bad Schussenried, den 
 
Achim Deinet 
Bürgermeister 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung bei Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalbeines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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öffentlich! 

§ 5  
 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Kinderbetreuungseinrichtungen 
4. Änderung 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.05.2015 die Benutzungsgebühren für die Kindergärten 
für das Kindergartenjahr 2015/2016 sowie eine Umstellung auf die Erhebung von 11 Monaten 
beschlossen. Die sonst übliche Festlegung der Gebühren für zwei Jahre gemeinsam fand nicht statt, 
da zum damaligen Zeitpunkt gerade die Tarifverhandlungen im Gange waren.  
 
Der Gemeindetag und der Städtetag teilen jetzt mit, dass im gegenseitigen Einvernehmen der 
Vertreter des Gemeindetages, des Städtetages und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen 
Fachverbände folgende Informationen erfolgen: 
 
„Am 04.12.2014 haben die 4 KK und KLV eine Erhöhung der Elternbeiträge um jeweils um 3 % für die 
Kindergartenjahre 2015/2016 und 2016/2017 beschlossen. Dabei lag die Verabredung zu Grunde 
einen Kostendeckungsgrad von 20 % durch Elternbeiträge anzustreben. Diese grundsätzliche 
Beschlussfassung wird nicht in Abrede gestellt. Der Tarifabschluss Ende des Jahres 2015 brachte für 
das Personal der Kinderbetreuungseinrichtungen teilweise erhebliche Verbesserungen, insbesondere 
bei der Eingruppierung. Das Ziel eine Kostendeckung durch Elternbeiträge von 20 % zu erreichen, 
bedeutet somit die Notwendigkeit einer Erhöhung über die der gemeinsamen Empfehlung zu Grunde 
liegenden Steigerung in Höhe von 3 % pro Kindergartenjahr hinaus. 
 
Angesichts der fortschreitenden Zeit und der Tatsache, dass viele Träger die Elternbeiträge für das 
Kindergartenjahr 2016/2017 bereits festgesetzt haben, haben sich die 4 KK und KLV auf folgende 
Regelungen verständigt: 
 

- Es gibt für das Kindergartenjahr 2016/2017 keine Empfehlungen für neue Beitragssätze 
- Die zu Beginn des Jahres 2016 aufgrund der Verbesserung der Regelungen des S und E 

eingetretenen Steigerungen beim Personalaufwand werden bei der Festsetzung der 
Beitragssätze für das Kindergartenjahr 2017/2018 mit einer Erhöhung im Umfang von 6 – 8 % 
umgesetzt. 

- Es liegt im freien Ermessen von bürgerlichen Gemeinden und freien Trägern, für das 
Kindergartenjahr 2016/2017 vor dem Hintergrund der vorstehend genannten 
Beitragserhöhungen 2017/2018 einen Zwischenschritt einzulegen, in dem die veröffentlichten 
Beiträge für das Kindergartenjahr 2016/2017 nochmal erhöht werden. 

- Die Erhöhung wäre zwischen Kommune und freien Trägern vor Ort gemeinsam umzusetzen.“ 
 
 
 
 
 
In Absprache mit dem Träger der Kath. Kindergärten in Bad Schussenried soll für das 

Kindergartenjahr 2016/2017 eine Erhöhung der Elternbeiträge in Höhe von Ø 5,5 % erfolgen. Für das 

Kindergartenjahr 2017/2018 ist eine weitere deutliche Erhöhung zu erwarten. Diese soll dann im 
Frühjahr 2017 durchgeführt werden.  
 
Für das Kindergartenjahr 2016/2017 sollen die Elternbeiträge wie folgt festgesetzt werden.  
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Elternbeiträge im Regelkindergarten 
 

 
Derzeitige  

Gebühr 

Erhöhung 

 
5 %           6 % 

Kindergartenjahr 
2016/2017 
11 Monate 

€                     % 
für das Kind aus einer Familie  
mit einem Kind * 

108€ 113,40 114,48 114 € 5,5 % 

für ein Kind aus einer Familie  
mit zwei Kindern * unter 18 Jahren 

83 € 87,15 87,98 88 € 6,0 % 

für ein Kind aus einer Familie  
mit drei Kindern * unter 18 Jahren 

54 € 56,70 57,24 57 € 5,5 % 

Für ein Kind aus einer Familie 
mit vier oder mehr Kindern * unter 18 
Jahren 

17 € 17,85 18,02 18 € 5,9 % 

     Ø 5,7 % 

 
* Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen. 
 
 
 
Hauptamtsleiter Bechinka erläutert den Sachverhalt und erklärt die Notwendigkeit. 
 
Stadtrat Härle von der FUB-Fraktion erscheint die Änderung zu hoch, gemessen am Anstieg der 
Lebenshaltungskosten. 
Stadtrat Vollmer von der CDU-Fraktion erklärt, dass für niemanden eine Erhöhung angenehm sei, 
diese jedoch nachvollziehbar sei. 
Stadtrat A. Eisele von der FUB-Fraktion stellt fest, dass die Meinungen in der Fraktion unterschiedlich 
sind. Er verweist auf die enormen Kosten und sieht die Erhöhung dadurch gerechtfertigt. 
Stadtrat Spähn von der Freien Wähler-Fraktion schließt sich an. 
 
 

 
 
 
Danach ergeht bei 11 Ja-Stimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen 
 

folgender Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen: 
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Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung  

von Benutzungsgebühren für die Kinderbetreuungseinrichtungen 
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, sowie der §§ 2 und 13 des 
Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Bad Schussenried 
am 16.06.2016 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Benutzungsgebühren für die Kindergärten Spatzennest in Bad Schussenried und Sonnenschein in 
Reichenbach beschlossen: 

§ 1 
Änderung 

 
§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
Höhe der Gebührensätze je Betreuungsplatz im Einzelnen 
 

 Kiga-Jahr 2016/2017 
11 Monate 

für das Kind aus einer Familie 
mit einem Kind 

114 € 

für ein Kind aus einen Familie  
mit zwei Kindern unter 18 Jahren 

88 € 

für ein Kind aus einer Familie  
mit drei Kindern unter 18 Jahren 

57 € 

für ein Kind aus einer Familie  
mit vier oder mehr Kindern unter 18 Jahren 

18 € 

 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.09.2016 in Kraft. 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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öffentlich! 

§ 6 
  

Einziehung des Weges Flst. 643, Gemarkung Reichenbach 
a) Abwägung der Einwendungen 
b) Beschluss über die Einziehung 
 
Der Gemeinderat der Stadt Bad Schussenried hat in seiner Sitzung vom 19.11.2015 den Beschluss 
gefasst den Weg Flst. 643, Gemarkung Reichenbach einzuziehen. Die Absicht den Weg einzuziehen 
wurde im Schussenboten am 27.11.2015 öffentlich bekannt gemacht mit Verweis auf die 
Einwendungsfrist bis zum 27.02.2016. 
 
Während der Frist ist eine schriftliche Einwendung eingegangen: 
 
Für eine eventuelle spätere Erschließung von Flst. 71, sollte von Weg Flst. 643 eine entsprechende 
Größe zurückgehalten werden um eine spätere Zufahrt gewährleisten zu können. Da Flst. 643 (Weg) 
nur 1,5 Meter breit ist, wäre es noch besser, wenn die gemeindeeigene Fläche Flst. 640/3 mit dem 
Nachbargrundstück Flst. Nr. 640/2 getauscht würden. Damit ergebe sich eine ordentliche 
Zufahrtssituation zu Flst. 71 die einmal zur innerörtlichen Baulandverdichtung Verwendung finden 
könnte. 
 
Der Ortschaftsrat Reichenbach hat sich mit der Einwendung in seiner Sitzung am 14.04.2016 befasst. 
Dabei wurde der Einspruch insoweit zurückgewiesen. Die Begründung lautet dazu, dass der Fußweg 
643 als Zufahrt zu Flst. 71 nicht breit genug wäre. Der Grundstückeigentümer hätte eine 
Zufahrtsmöglichkeit über das eigene Grundstück über die Kornstraße. 
 
Darüber hinaus sprach der Ortschaftsrat sich dafür aus, den Weg Flst. 643 so zu tauschen, dass ein 
Teil der eingezogenen Fläche im Eigentum der Stadt Bad Schussenried bleibt und dadurch dem 
Anliegen des Einwenders ebenfalls Rechnung getragen wird. 
 
Zusätzlich sind die Einwendungen unbegründet. In seiner Einwendung geht der Einwender bereits von 
einem Verkauf des Wegs Flst. 643 aus, der Gemeinderat beschließt jedoch nur über die Einziehung. 
Ich gleichem Verhältnis versteht sich auch der Hinweis einen Tausch der Flst. 640/3 und 640/2 
vorzunehmen. Mit der eigentlichen Einziehung hat dieser Hinweis in der Einwendung nichts zu tun.  
 
Von Seiten der Verwaltung wird deshalb vorgeschlagen, die eingegangene Einwendung als 
unbegründet zurückzuweisen und den Weg einzuziehen. 
 
 
 
 
 
Bei diesem Tagesordnungspunkt ist Stadtrat Härle befangen, da sein Vater die Einwendung erhoben 
hat. Er verlässt den Ratstisch. 
 
 
 
Stellv. Hauptamtsleiter Mutter erläutert den Sachverhalt. 
Ortsvorsteher Koch gibt ergänzende Angaben. 
Auf Nachfrage von Stadtrat Falkenstein wird mitgeteilt, dass der Weg derzeit als Weise genutzt wird. 
Bürgermeister Deinet erklärt, dass man die Angelegenheit auch in Zusammenhang mit den 
„Krautländern“ sehen müsse. 
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Danach ergeht folgender  
 

einstimmiger Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, die eingegangenen Einwendungen zur Einziehung des öffentlichen 
Wegs Flst. 643, Gemarkung Reichenbach als unbegründet zurückzuweisen und den Weg Flst. 643, 
Gemarkung Reichenbach einzuziehen mit dem Einwender entsprechend Kontakt aufzunehmen. 
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öffentlich! 

§ 7  
 

Feststellung der Jahresrechnung 2015 des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
a)   Beratung 
b)   Beschlussfassung 
 
 
 
Der Jahresbericht 2015 der städtischen Wasserversorgung wird vorgelegt mit der Bitte um Beratung 
und Feststellung. 
 
 
Stadtkämmerer Kubot erläutert den Jahresbericht. 
Er teilt mit, dass bei Erlösen von 840.560 € und Aufwendungen von 808.977 €, ein Gewinn von 31.583 
€ erwirtschaftet wurde. Ferner wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 25.497 € erwirtschaftet. 
Dadurch sind die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer entstanden. 
Positiv verweist er auf die Unterhaltung des Rohrnetzes. Durch weniger Unterhaltung ergab sich eine 
Minderausgabe von 61.631,- € gegenüber den Planansatz.  
 
 

 
 
 
Ohne weitere Aussprache ergeht folgender  
 

einstimmiger Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Jahresbericht, welcher auf Seite 2 (Feststellung des 
Jahresberichts 2015) ersichtlich ist. 
 
 
Der Festsetzungsbeschluss ist in der Anlage beigefügt und wird Bestandteil des Protokolls. 
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1. Feststellung des Jahresabschlusses  

 
Bilanzsumme      2.622.536,45 EUR  
 
davon entfallen auf der Aktivseite auf  
- das Anlagevermögen     2.286.414,41 EUR  
- das Umlaufvermögen         336.122,04 EUR  
 
davon entfallen auf der Passivseite auf  
- das Eigenkapital      1.037.180,66 EUR  
- den Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen     299.398,00 EUR  
- die Rückstellungen          28.110,16 EUR  
- die Verbindlichkeiten    1.257.847,63 EUR 
 
Jahresgewinn           31.583,24 EUR  
 
Summe der Erträge        840.560,73 EUR  
 
Summe der Aufwendungen       808.977,49 EUR  
 
 

2. Behandlung des Jahresüberschuss  
 
auf neue Rechnung vorzutragen         31.583,24 EUR  
  
 

       3. Der Betriebsleitung Entlastung zu erteilen.  
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öffentlich! 

§ 8  
 

Aufhebung des Sperrvermerks für den Straßenunterhalt 
 
 
Verbindungsweg von der Wendeschleife (Karl-Etzel-Straße) zur Kohlplatte 
Am 02.06.2016 wurde die Herstellung des Verbindungsweges Hinter den Erlen – Kohlplatte im 
Technischen Ausschuss beraten. Ein Lageplan wurde vorgelegt. 
Es handelt sich um eine äußere Erschließung des Gewerbegebietes „Hinter den Erlen“. Die Kosten 
sind in der Kostenberechnung des Gewerbegebietes nicht enthalten und sind deshalb aus dem 
städtischen Haushalt zu finanzieren. 
 
Der Technische Ausschuss hat dem Verbindungsweg mit einer Breite von 3,50 m und Gesamtkosten 
in Höhe von ca. 39.500 € zugestimmt. 
Weiterhin empfiehlt der Technische Ausschuss den Sperrvermerk über 100.000 € aufzuheben und die 
Mittel für den Verbindungsweg von der Wendeschleife (Karl-Etzel-Straße) bis zur Kohlplatte sowie für 
den Straßenunterhalt zu verwenden. 
 
Finanzierung: 
Im städtischen Haushalt 2016 wurden für den Straßenunterhalt (Seite 496, Sachkonto 4211000) 
175.000 € eingestellt. Hiervon wurden 100.000 € mit einem Sperrvermerk für die Erschließung der 
Biberacher Straße versehen. Weitere 60.000 € wurden von Gemeinderat für den Unterhalt der 
Gemeindeverbindungswege vorgesehen, die nach gemeinsamer Abstimmung mit den Ortsvorstehern 
verwendet werden. Eine Befahrung hierzu ist in der Kalenderwoche 24 vorgesehen. Somit bleiben für 
den allgemeinen Straßenunterhalt lediglich 15.000 € übrig. 
 
Beispielsweise für folgendes: 

- Unterhaltung der Pflasterbeläge 
- Wartung der Ampelanlagen 
- -Sinkkastenreinigung 
- Beschilderung 
- Bankettausbesserungen 
- Verkehrsgefährdende Straßenschäden 
- Etc. 

 
Nach derzeitigem Stand kann mit den Tiefbauarbeiten der Biberacher-Straße frühestens 2017 
begonnen werden. Somit sind die Mittel für das Jahr 2016 frei. 
 
 
Bauamtsleiter Gnann erläutert das Vorhaben. 
 
Stadtrat Vollmer stellt fest, dass die Mittel für den Unterhalt insgesamt zu gering sind. Er wird dem 
Vorschlag der Verwaltung zustimmen. 
Stadtrat A. Eisele signalisiert ebenfalls eine Zustimmung. 
Stadtrat Härle regt an, bei künftigen Planungen von Straßen auch die Ableitung der Niederschläge zu 
beachten. 
 
Stadtrat Dangel stimmt ebenfalls zu und fordert, dass wir bei der Verwendung der Mittel Flexibilität 
brauchen und fragte nach, ob die Kosten des Verbindungswegs zur Kohlplatte nicht auch in den 
Ausbau des Baugebietes einbezogen hätte werden können. 
Stadtkämmerer Kubot verneinte dies. 
  
In diesem Zusammenhang berichtet Bauamtsleiter Gnann von Unwetterschäden in Höhe von 38.000 
€, die auch über die Unterhaltsmittel beglichen werden müssen. 
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Ferner berichtet er vom Schussenausbau, der sehr positiv von der Bevölkerung aufgenommen wurde 
und die Hochwasserschäden dadurch gering waren. Auch im Sennhof West war es sinnvoll sich auf 
das 100 jährige Hochwasser einzustellen, das Baugebiet wurde nicht überflutet. 
 

 
 
 
Nach kurzen Rückfragen 
ergeht folgender 

 einstimmiger Beschluss: 
 

Der Gemeinderat beschließt den Sperrvermerk über 100.000 € beim Straßenunterhalt im städtischen 
Haushalt aufzuheben und die Mittel für den Verbindungsweg von der Wendeschleife (Karl-Etzel-
Straße) bis zur Kohlplatte, sowie für den Straßenunterhalt zu verwenden. 
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öffentlich! 

§ 9  
 

Bekanntgaben und Verschiedenes 
 
Bauamtsleiter Gnann berichtet: 
1. Die Bauarbeiten in den Baugebieten haben sich durch die schlechte Witterung verzögert. 
2. Der Abbruch der WC-Anlage an der Georg-Kaeß-Schule ist erfolgt. Dadurch ergibt sich eine  
    noch bessere Geltung der renovierten Schule. 
    Bürgermeister Deinet ergänzt, dass voraussichtlich am 24.09.2016 ein „Tag der Offenen Tür“  
    stattfindet. 
3. Die Heizung am Zellersee-Cafe ist ausgefallen und muss als Notfallmaßnahme saniert werden. 
4. Der Kanal an der Alten Säge bei Fa. Ott ist fertig gestellt. 
 
 
Hauptamtsleiter Bechinka berichtet, dass vom Regierungspräsidium Tübingen ein 
Bewilligungsbescheid über 6.000 € für den Kindergarten Reichenbach für 
Investitionsfördermaßnahmen gekommen sei.  
 
Am Freitag, den 24.06.2016 findet eine Besichtigungsfahrt zur Begutachtung von Hallenböden in 
Aulendorf, Ochsenhausen und Biberach statt. Beginn ist um 12:45 Uhr. 
 
Schülerbeförderung 
In der Schülerbeförderung haben sich Änderungen ergeben. 
Das hat Auswirkungen auf die Schüler, die aus Schweinhausen und Hochdorf kommen. 
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öffentlich! 

§ 10  
 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 
 
Hauptamtsleiter Bechinka gibt bekannt, dass in der letzten Gemeinderatsitzung am 12.05.2016 
beschlossen wurde, 
dass die Verpachtungspreise erhöht werden. Gestaffelt für Wiesen mit 200 € und Äcker mit 400 €. 
Jedoch nur bei Neuverträgen. 
Ferner wurde beschlossen ein Flurstück in Olzreute nicht zu kaufen. 
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öffentlich! 

§ 11  
 

Anfragen aus dem Gemeinderat 
 
Stadtrat A. Eisele fragt nach, nach welchen Kriterien die Hallen ausgesucht wurden, die zur 
Besichtigung vorgesehen sind. 
Bürgermeister Deinet antwortet, dass der Besichtigungswunsch aus den Reihen des Gemeinderats 
kam. Konkret könne er dies nicht sagen, aber auf jeden Fall bestehen Kontakte zu diesen Orten. Auch 
von den Schulen her. 
 
Bauamtsleiter Gnann verweist auf die Problematik. 
So brauchen die Kunstradfahrer beispielsweise einen harten Boden, während für den Schulsport eher 
ein weicher Boden geeignet sei. 
 
 
Weiter verweist Stadtrat A. Eisele auf Gespräche mit Bauwilligen im Kurpark, wonach diese sich nach 
dem Kinderspielplatz erkundigten und angeblich Bürgermeister Deinet antwortete, dass man diesen 
nicht brauche. 
Bürgermeister Deinet erklärt, dass jeder Gemeinderat das Recht habe, seine Meinung frei zu äußern. 
Die Gemeinderatsbeschlüsse werden umgesetzt. 
Die Arbeitsgruppe ist mit der Planung und Umsetzung beschäftigt. 
Jedoch könne er aufgrund der Gefahren, die von dem vorhandenen Teich ausgehen nicht 
unterschreiben. 
Stadtrat Bader fragt nach, wie weit die Arbeitsgruppe „Kinderspielplatz Kurpark“ sei. 
Bürgermeister Deinet erklärt, dass er laufend von der Arbeitsgruppe informiert werde und diese 
„dran“sei. Evtl. könne man den Teich auch durch ein Gitter entschärfen. 
 
Stadtrat Westhäußer weist darauf hin, dass in Bad Waldsee direkt am See ein Kinderspielplatz sei und 
fragt, wie es sich dort verhält. 
Bürgermeister Deinet antwortet, dass der See schon vorher dort war und dies somit eine andere 
Situation sei. Das sei so nicht vergleichbar. Bei uns in Bad Schussenried wird etwas neu gestaltet. 
 
 
Stadtrat Oberhaus verweist auf die beschlossenen Pachterhöhungspreise und auf die 
unterschiedlichen Arten von Grünflächen. 
Stadtkämmerer Kubot teilt mit, dass bereits ein Gespräch mit dem Bauernobmann stattgefunden habe 
und weitere Gespräche mit den Pächtern geplant seien. 
 
 
Weiter fragt Stadtrat Bader nach dem Tor am Weg zum ehemaligen Holzhof.  
Bürgermeister Deinet teilt mit, dass das Tor offen sei und nächste Woche am Montag, den 20.06.2016 
ein Gespräch mit dem Eigentümer stattfindet.   
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öffentlich! 

§ 12  
 

Anfragen aus der Bürgerschaft 
 
Es erfolgen keine Anfragen. 
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